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Anliegend erhalten Sie die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Neufestset-

zung der Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder, die am 1. Januar 2020 

in Kraft treten wird. 

Die Anlage zur ARVVwV berücksichtigt das durch die Wechselkurs- und Verbrau-

cherpreisentwicklung veränderte Preisniveau für die Neufestsetzung der Auslands-

tage- und Auslandsübernachtungsgelder. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat der ARVVwV mit der Maßgabe zu-

gestimmt, dass die durch die erhöhten Auslandstage- und Auslandsübernachtungs-

gelder bedingten Mehrausgaben durch entsprechende Einsparungen innerhalb der 

flexibilisierten Titel des Kapitels ausgeglichen werden. 
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Die ARVVwV wird im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht. 


